
Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis Diepholz
Auch Rechtsschutzanträge gegen “Dublin-Fälle” (z.B. Niederlande) bei 
Afrikaner*innen kommen manchmal durch. Bei jedem Einzelfall lohnt es 
sich immer, genau nachzuschauen, welche Fluchtgründe man hat, denn 
zum Beispiel …  
“Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin … gegen die 
Androhung der Abschiebung nach Somalia … wird angeordnet. …
Es sprechen aus Sicht des Gerichts gewichtige Gründe dafür, dass die 
Antragstellerin in Somalia eine unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung i.S. des Art. 3 EMRK droht und deshalb ein Abschiebeverbot 
nach Somalia gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegt. ...“ 
Auch einem Rechtsschutzantrag eines Flüchtlings aus dem Landkreis 
Diepholz wurde aufgrund des Berichts „Schweizerische Flüchtling-
shilfe“ stattgegeben, damit er nicht nach Italien abgeschoben wird:
Aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover, Februar 2019:  
„Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom … Januar 
2019 … gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom … Abschiebung-
sanordnung nach Italien, wird angeordnet. …
Eine Überstellung nach Italien erweist sich … als unmöglich, weil 
aufgrund systemischer Mängel der Aufnahmebedingungen beziehung-
sweise des Asylverfahrens eine Abschiebung des Antragstellers dorthin 
nicht durchgeführt werden kann. …
… droht dem Antragsteller … eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) aufgrund der …sys-
temischen Mängel des italienischen Asylverfahrens und der Auf-
nahmebedingungen.“
Nach Bulgarien finden weiterhin keine Überstellungen (Artikel 3 EMRK) 
statt. Auch für Griechenland bestehen sehr gute Chancen, Überstel-
lungen zu verhindern.
Krankheit als Abschiebungshindernis nach dem Asyl- und Aufen-
thaltsgesetz 
Unter denjenigen Fragen, die u. a. von Mitarbeiter*innen des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge an Asylantragsteller*innen 
während ihrer Anhörung gestellt werden, gehört auch immer die Frage 
zur gesundheitlichen Situation: 
„Leiden Sie an einer Krankheit und/oder befinden Sie sich in einer 
medizinischen Behandlung?“
Sofern diese Frage bejaht wird, steht dann im Anhörungsprotokoll ein 
Vermerk, worin geschrieben steht: 
„Vermerk: Der Antragsteller wird aufgefordert, innerhalb von 4 Wochen 
dem Bundesamt ein ärztliches Attest über alle physischen und …

psychischen Beschwerden unter Angabe seines Aktenzeichens ab-
zugeben. Der Antragsteller wird darauf verwiesen, dass sich dem Attest 
mindestens folgende Angaben entnehmen lassen müssen:
1. Seit wann leidet der Patient /die Patientin worunter konkret?
(Art, Umfang und Stadium der physischen und/oder psychischen Bee-
inträchtigungen)
2. Für welchen Zeitraum ist deswegen welche Behandlung im Einzelnen genau
notwendig, also medizinisch unbedingt geboten?
(nicht hingegen wünschenswert)
3. Welche Folgen (gesundheitliche Risiken) sind zu erwarten, wenn der Pa-
tient/die Patientin überhaupt nicht oder - gemessen am medizinisch
Erforderlichen – nur unzureichend behandelt wird?”
Es reicht demnach auf jeden Fall nicht, wenn folgendes bescheinigt wird und
dies dann entweder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder bei der
örtlichen Ausländerbehörde vorgelegt wird:
Schreiben/Bescheinigung an das BAMF, an die Ausländerbehörde durch ..., Sep-
tember 2018:
„Frau … hat sich am … in unserem Psychosozialen Zentrum angemeldet. …“

„Frau … gibt an, an einer psychotherapeutischen Unterstützung interessiert zu
sein. Es wurde ihr angeboten unterstützende, stabilisierende Gespräche in un-
serem Zentrum wahrzunehmen.
Psychologin ...“
Solche Bescheinigungen werden weder vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge noch von der örtlichen Ausländerbehörde akzeptiert. Man erweckt
nur bei den Flüchtlingen eine Hoffnung, als ob diese Bescheinigung für sie dazu
führen könnte, in Deutschland bleiben zu dürfen. Das wird leider nie der Fall.
Notwendig und akzeptabel ist einzig eine sehr detaillierte und ausführliche Di-
agnose.
Ein anderes Problem in der Beratung/Begleitung ergibt sich für uns
Hauptamtliche, Ehrenamtliche und solidarische Kreise dann, wenn ein Flücht-
ling in seiner Anhörung nie irgendeine Krankheit erwähnt hatte aber kurz nach
Abschluss des Verfahrens eine Gesundheits-bescheinigung vorlegt und
behauptet, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Denn gemäß §
25 AsylG ist Mann/Frau zu folgendem verpflichtet:
„(2) Der Ausländer hat alle (…) Tatsachen und Umstände anzugeben, die einer
Abschiebung oder einer Abschiebung in einen bestimmten Staat entgegen-
stehen.
(3) Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben, …“
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- es darf keine Ausweisungsverfügung und keine Abschie-
bungsanordnung nach § 58a vorliegen oder vorgelegen 
haben;
- Ehegatten und minderjährige Kinder erhalten ebenfalls 
eine Beschäftigungsduldung.
Nach 30 Monaten Aufenthalt erhalten Inhaber*innen einer 
Beschäftigungsduldung eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25b des AufenthG.
Auch wenn mehrere Flüchtlinge inzwischen von der Aus-
länderbehörde wegen eines Antrags auf eine Beschäfti-
gungsduldung angeschrieben worden sind, gibt es weiter-
hin großen Bedarf an Informationen, welche Dokumente 
dem Antrag beigefügt werden sollten. Dazu führe ich im 
Folgenden eine Liste der notwendigen Unterlagen auf und 
Anmerkungen zu notwendigen Angaben:
Antrag auf Beschäftigungsduldung
Angaben zur Person und zu Familienangehörigen: hier-
bei ist besonders das Datum der Einreise und der Verlauf 
des Asylverfahrens wichtig.
Identitätsklärung - Nachweis der Staatsangehörigkeit 
oder Vorlage einer Geburtsurkunde:  hierbei wäre am 
besten die Vorlage eines alten oder neuen nationalen 
Passes, mindestens jedoch ein Nachweis darüber, dass 
dieser bei den zuständigen Konsulaten oder nationalen 
Vertretungen des Herkunftslandes beantragt worden ist.
Arbeitsvertrag, worin die wöchentlichen Arbeitsstunden 
sowie der Stundenlohn eingetragen ist: hierbei ist nicht 
nur der aktuelle, sondern auch frühere Beschäftigungen 
von Bedeutung; Lohnabrechnungen von mindestens der 
letzten drei Monate sollten dem Antrag beigefügt werden.
Wenn man andere Einkommen beziehen sollte, so wie 
Arbeitslosengeld I und/oder ALG II, Kindergeld, Kinderzu-
schlag, Elterngeld, Ausbildungsvergütung etc., müssten 
auch dazu die entsprechenden Dokumente dem Antrag 
beifügt werden.
Nachweise über Sprachkenntnisse (auch die mündliche 
Verständigung mit dem/der zuständigen Mitarbeiter*in der 
Ausländerbehörde wird akzeptiert); besser wäre natürlich 
die Vorlage eines Zertifi kats über die erreichten Deutsch-

kenntnisse (mindestens A2-Niveau). Wenn man einen 
Integrationskurs besucht haben sollte, sollte man auch 
dafür Nachweise einreichen.
Außerdem: eine Bescheinigung vom Sozialamt über den 
letzten Bezug der Leistungen nach Asylbewerberleis-
tungsgesetz würde die Bearbeitungszeit zur Erteilung der 
Beschäftigungsduldung beschleunigen.
Wenn jemand verheiratet ist bzw. Familienangehörige ha-
ben sollte, ist es wichtig, auch ein vorhandenes Beschäf-
tigungsverhältnis des Ehepartners/der Ehepartnerin
mit anzugeben. Das Gleiche gilt für Kinder, die im Kinder-
garten oder in der Schule sind; auch hier sind Bescheini-
gungen des Kindergarten- bzw. Schulbesuches vorzu-
legen.
Nachweis eines Krankenversicherungsschutzes für 
sich selbst und für die Familie.
Ebenfalls hilfreich sind gegebenenfalls Angaben über wei-
tere Familienangehörige, Verwandte etc. in Deutschland, 
die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben.
Wenn eine Straff älligkeit oder laufende Strafverfahren vor-
liegen, sollte man dies angeben.
Die Beschäftigungsduldung wird meist für 30 Monate 
erteilt. 
Dabei ist nicht zu vergessen:  wenn man aber wegen 
einer begangenen Straftat verurteilt werden sollte, wird 
die Beschäftigungsduldung widerrufen!
Auch wenn man nach der Erteilung der Beschäftigungs-
duldung nicht mehr arbeitet (“keiner Beschäftigung 
nachgeht”), wird die Duldung mit größter Wahrschein-
lichkeit widerrufen; nur eine Arbeitslosigkeit, die man nicht 
selbst zu vertreten hat (kein eigenes Verschulden), wirkt 
sich nicht negativ auf die Beschäftigungsduldung aus!
Ein Arbeitsplatzwechsel ist grundsätzlich möglich, muss 
aber der Ausländerbehörde mitgeteilt werden.  
Rahmi Tuncer
Integrations- und Flüchtlingsberater im 
Landkreis Diepholz bei Pro Asyl im Landkreis Diepholz
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Dieser Rundbrief wird gefördert von

Veranstaltungshinweise für 
ein gleichberechtigtes und 
friedliches Zusammenle-
ben im Landkreis Diepholz 
(Vorankündigung):
Der Verein Mosaik e. V. - für transkulturelle Bildung 
und Begegnung im Landkreis Diepholz lädt Sie/Euch 
zusammen mit der Integrations-, Flüchtlings- und Migrati-
onsberatungsstelle von PRO ASYL im Landkreis Diepholz 
sowie der Migrationsberatung für erwachsene Zuwande-
rer - MBE zu den folgenden Veranstaltungen in der Zeit 
von September bis Ende Dezember ein, um ein gleich-
berechtigtes und friedliches Zusammenleben unter allen 
im Landkreis Diepholz lebenden Menschen zu fördern. 
Jeder Nichtnationalist und Antirassist aus allen Volks- und 
Religionsgruppen in unserem Landkreis ist bei den Ver-
anstaltungen herzlich willkommen!!!

Sommerfest Weyhe
Samstag, 19.09.2020 ab 18.00 Uhr

Info-Nachmittag für Ehrenamtliche mit und ohne 
Migrationshintergrund und Flüchtlinge im 
Landkreis Diepholz:
„Möglichkeiten des Bleiberechts aufgrund von Ausbildung 
oder Arbeit im Landkreis Diepholz nach einem negativen 
Abschluss des Asylverfahrens“ 
Donnerstag 01.10.2020 
von 16.30 bis 19.30 Uhr - Bremer Weg 2 in Syke

Filmabend anlässlich des Flüchtlingstages
Freitag, 02.10.2020 in Syke

Einladung zum interkulturellen Frühstück
Sonntag, 04.10.2020 
10.30 bis 13.00 Uhr, Bremer Weg 2 in Syke

Einladung zum gemeinsamen Besuch des ehemali-
gen Konzentrationslagers und der jetzigen Gedenk-
stätte Bergen-Belsen
Sonntag,08.11.2020 
ab 11.00 Uhr, Treff punkt: Syke

„Syrische Flüchtlinge in der Türkei und im Landkreis 
Diepholz - ein Vergleich“,
Dienstag, 10.11.2020 
ab 18.30 Uhr, Bremer Weg 2 in Syke

Info-Abend:  „Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechte geboren“
Donnerstag, 12.11.2020 
ab 18.30 Uhr, Bremer Weg 2 in Syke

Info-Nachmittag: „Zugang zum Arbeitsmarkt für 
Migrant*innen und Flüchtlinge“
Dienstag, 08.12.2020 
ab 16.30 Uhr, Bremer Weg 2 in Syke

Filmabend anlässlich des Internationalen Menschen-
rechtstags
Donnerstag, 10.12.20

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstal-
tungen werden zeitnah veröff entlicht. Wir bitten be-
reits jetzt schon um Vormerkung der Termine!

Pro Asyl Fest zum gleichberechtigten und friedlichen Zusammenleben in der Stadt Syke
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Ansprechpartnerin:Ansprechpartner:
Johanna Pflüger (Dipl.-Soz.Arb., FH)Yehia Hussein
Telefon: 05441-9752121(Diepholz) 
Telefon: 05442-8059999(Barnstorf) 
Mobil: 01578-0338834
Fax: 05441-9752122
E-Mail: Johanna-pflüger@welthaus-barnstorf.de

PRO ASYLimLandkreis Diepholz
AbteilungdesVereinzur FörderungganzheitlicherBildunge.V.

Ansprechpartner:
Rahmi Tuncer (Dipl.Sozialwissenschaftler)
Telefon: 05442-8059999(Barnstorf) 
Telefon: 05441-9752122 (Diepholz)
Fax: 05442-8020730
Mobil: 0152-02955320
E-Mail: rahmi-tuncer@welthaus-barnstorf.de

Offene Sprechstunden:
BarnstorfDiepholz
Bahnhofstr. 16Moorstr. 59, 49356 Diepholz
49406 BarnstorfTel.: 0157- 6064861
Tel.: 05442-8059999Mi. 11:00 bis 12:00 Uhr
Mo. 14:00 bis 16:30UhrSulingen
SykeGIBS-Büro,Langestr. 12
Bremer Weg 2, 28857 Syke27232 Sulingen
Do. 14:00bis 16:30 UhrMi. 14:00 bis 15:00 Uhr

Diepholz
Café International an jedem Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr als offener 
Treffpunkt inder Moorstraße 59, 49356 Diepholz.
Es gibt kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

Barnstorf
Café Internationalim Welthaus Barnstorf, Bahnhofstr. 16, 49406 Barn-
storfvon Montag bis Donnerstag von 14:00bis 17:00Uhr. Es gibt 
kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang.

Ausder ArbeitvonPRO ASYLimLandkreis
Diepholz

Öffentlicher Dank an dieNiedersächsischeHärtefallkommission bzw. 
anderen Mitglieder und an ihre Solidarität mit Flüchtlingen
Nicht nur bei dem zitierten Fall, sondern auchin vielen anderen Fällen 
konnten in denen Jahren 2018 und 2019 für mehrere Flüchtlinge 
ausdemLandkreisDiepholz,derenAsylverfahrennegativ 
abgeschlossenwar, über die Härtefallkommission eine Abschiebung 
verhindert und ein Bleiberechterwirkt werden.Dabeihandeltes sich 
um Menschen - auchaus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“- 
die sich nachweislichsowohl sprachlichalsauch schulisch, 
beruflich und gesellschaftlichsehr gut integriert haben. 
Aus einemSchreiben der Härtefallkommission,Januar 2019: 
„ ... Die Kommission befürwortet die Erteilungeiner 
Aufenthaltser-laubnis … und erwartet, dass der Lebensunterhalt 
selbständig gesichertwird.Zudem wirderwartet,dassdie
Mitwirkungspflicht bei der Pass-beschaffung füralle 
Familienmitgliedererfüllt wird....“  
Und weiter … 
„Die Härtefallkommission legt großen Wertauf Ehrlichkeit. Es ist
dahersehr wichtig,dassdie Betroffenen ihre Identität vor einer 
Entscheidung der Kommission geklärt haben unddabei aktiv 
mitwirken. Zur Identität gehören der richtige Name,das richtige 
Geburtsdatumundder richtigeGeburtsort.Ambesten ist es,wenn 
ein gültigerReisepassvorgelegt werden kann.…“ .  
All diese Vorgaben waren bei“unseren” Flüchtlingen aus dem Landkreis 
Diepholz erfüllt, sodass mehrere Flüchtlinge beispielsweise aus 
Albanien, Pakistan, Montenegro, Elfenbeinküste … einen positiven 
Bescheidbekommen konnten.  
Positive Bescheide (angenommenundAufenthalterteilt)bisher: 
Albanien, Armenien, Bosnien, Elfenbeinküste, Kosovo, Mazedonien, 
Montenegro, Pakistan, Serbien, ...  
Dank der sehr guten kooperativen Zusammenarbeit mit derörtlichen 
Ausländerbehörde konntenwir sogar die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis für eine Familie aus Albanienerreichen, die noch keine drei 
Jahrebei unsimLandkreisDiepholzlebt.Hierbeiwarsehr 
entscheidend,dass bei der Familie nicht nur die Identität (durch 
Vorlage der nationalen Pässe aus Albanien), sondern auchdie 
berufliche und sprachliche Integration innerhalb der kurzen Zeit in 
unserem Landkreis sehr erfolgreich verlief.    

Offene Sprechstunden:
Barnstorf Lemförde
Bahnhofstr. 16, 49406 BarnstorfNeues Rathaus, Zimmer E16
Di. 10:00 bis 12:00 UhrHauptstr. 80, 49448 Lemförde
und nach VereinbarungMo. 10:00 bis 12:00Uhr

und nach Vereinbarung

DiepholzWeitere Beratungen
Moorstr. 59, 49356Diepholzim Landkreis Diepholz
Mi. 10:00 bis 12:00 Uhrin Sulingen, Syke,
Do. 14:00bis 16:00 UhrTwistringen usw.
und nach Vereinbarungnach telefonischer Vereinbarung

AKTUELLE INFORMATIONEN
Unser Landkreis Diepholz ist aufgrund des klassischen Anwerbeabkom-
mens, beginnend in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, und der 
Flüchtlingsbewegungen inden vergangenen Jahrzehnten zu einer inter-
national geprägten „bunten, kleinen Republik“ geworden. Mit der Ein-
wanderung von Flüchtlingen, Migrant*innen -  sowohl aus EU-Ländern als 
auch aus den sogenannten Drittstaaten - in den letzten Jahren sowie 
durch den Nachzug derer Angehörigen stehen wir alle (Hauptamtliche, 
Ehrenamtliche, Einheimische und solidarische Kreise) hinsichtlich der 
rechtlichen und sozialen Situation dieser neuen Bevölkerungsgruppen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund vor einigen Fragen. 
Deshalb gründeten wir vor drei Jahren einen quartalsmäßig tagenden 
„Runden Tisch zur Integration und Teilhabe von/für/mit Migrant*innen 
und Flüchtlingen im Landkreis Diepholz“, der die Möglichkeit zum ge-
genseitigen Austausch, zurUnterstützung, zum Nachdenken über ge-
meinsame Inhalte und zu gemeinsamen Aktivitäten hier in unserem 
Landkreis bietet. Mittlerweile treffen wir uns kontinuierlich seit mehr als 
drei Jahren, um uns mit verschiedenen Fragen bezüglichder rechtlichen 
und sozialen Situation der Migrant*innen und Flüchtlinge im LK DH
auseinanderzusetzen, aber auch um uns in der praktischen Arbeit zugun-
sten der Migrant*innen und Flüchtlinge gegenseitig zu unterstützen.
All unsere Themen, die wir an den Treffen des Runden Tisches be-
sprechen, ergeben sich ausunserer alltäglichen Arbeit mit Migrant*in-
nen und Flüchtlinge und können von allen Interessierten und Engagierten 
indiesem Bereich für ihre praktische Arbeit genutzt werden.

MIGRATIONSBERATUNG FÜR 
ERWACHSENE ZUWANDERER - MBE 
Abteilung des Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e. V. 

CAFÉ INTERNATIONAL 

Ansprechpartner: 
Yehia Hussein 

Ansprechpartnerin:  
Johanna Pflüger (Dipl.-Soz.Arb., FH) Telefon: 
05441-9752121 
Mobil: 01578-0338834 
Fax: 05441-9752122 
E-Mail: mbe@welthaus-barnstorf.de
oder: johanna-pflueger@welthaus-barnstorf.de

PRO ASYL im Landkreis Diepholz 
Abteilung des Verein zur Förderung ganzheitlicher Bildung e. V. 

Ansprechpartner: 
Rahmi Tuncer (Dipl. Sozialwissenschaftler) 
Mobil: 0152-02955320
E-Mail: rahmi-tuncer@welthaus-barnstorf.de

Offene Sprechstunden: 
Barnstorf 
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf 
Tel.: 05442-8059999 
Fax: 05442-8020730  
Mo. 14:00 bis 16:30 Uhr 
Syke  
Bremer Weg 2, 28857 Syke  
Do. 14:00 bis 16:30 Uhr 
Tel.: 04242- 6126

Diepholz 
Moorstr. 59, 49356 Diepholz 
Tel.: 0152-02955320
Mi. 11:00 bis 12:00 Uhr 
Sulingen 
GIBS-Büro, Langestr. 12 
27232 Sulingen 
Mi. 14:00 bis 15:00 Uhr
Mobil: 0152-02955320

Diepholz 
Café International an jedem Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr als 
offener Treffpunkt in der Moorstraße 59, 49356 Diepholz. 

Barnstorf 
Café International im Welthaus Barnstorf, Bahnhofstr. 16,   
49406 Barnstorf von Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
Es gibt kostenlos Tee, Kaffee und über Freifunk den Internetzugang. 

Yehia Hussein spricht Deutsch und Arabisch. 

fehlen außerdem meistens Geburtsurkunden (z.B. Tazkira), 
Registrierungspapiere etc., ohne die sich die Auslandsvertretungen ihrer 
Herkunftsländer nicht bereit erklären, den Flüchtlingen etwas auszustellen 
(z.B. einen Pass).  

Um diese fehlenden Papiere zu beschaffen, haben die Flüchtlinge nur die 
Möglichkeit, entweder über ihre Familienangehörigen aus den 
Herkunftsländern oder über „Mittlerpersonen“ bzw. Rechtsanwälte diese 
besorgen zu lassen. Wenn jedoch keine Familienangehörigen mehr in dem 
Herkunftsland leben, sollten (Dies ist oft der Fall bei den afghanischen 
Flüchtlingen), dann sind die Flüchtlinge gezwungen, „Beschaffer“, „Mittler“ 
bzw. „Rechtsanwälte” einzuschalten, die dies zu „Wucherpreisen“ erledigen. 

Ausländerrechtlich besteht natürlich die Möglichkeit, der Aufforderung der 
Ausländerbehörde zur Passbeschaffung zu widersprechen bzw. der 
Ausländerbehörde gegenüber Gründe vorzutragen, warum man/frau nicht in 
der Lage ist, dies zu machen. Die Gesetzgebung spricht hierbei von 
„Unzumutbarkeit“. Jede betroffene Person, die z. B. aus politischen Gründen 
der Aufforderung der Ausländerbehörde nicht nachkommen möchte, muss 
diese Gründe ganz genau schriftlich mit Beweismitteln vortragen. Es reicht 
nicht aus, einfach zu sagen: „Ich habe Angst, sie könnten mich dort 
festnehmen”, “Ich werde in meiner Heimat polizeilich gesucht”, “Ich hasse 
die Taliban”, “Ich bin Hazara und werde in Afghanistan unterdrückt”, “Ich 
möchte nicht für Assad kämpfen”, “Ich bin dem Einberufungsbefehl Assads 
nicht gefolgt”, “In Syrien gibt es Krieg”, “Ich muss entweder an der Seite von 
Assad oder an der Seite des Islamischen Staates kämpfen“ oder zu sagen: 
„Ich bin Jezide. Mein Volk wurde im Irak und in Syrien systematisch 
ausgerottet”, “Ich will nicht mit der PKK gegen Assad kämpfen“ etc.  

Wenn man diese berechtigten Gründe beweisen kann, besteht für jeden 
Flüchtling die Möglichkeit, alles in Form eines Folgeantrages dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge gegenüber mit Beweismaterialien schriftlich 
vorzutragen, was vielleicht dann doch zu einer GFK-Anerkennung führen 
könnte, womit man dann ja von dem Zwang zur Passbeschaffung befreit wäre. 
Erst der überzeugende Beweis der sogenannten „Unzumutbarkeit“ der 
Passbeschaffung wird dazu führen, dass die Ausländerbehörde davon 
absieht, dass sich die Person bei dem entsprechenden Konsulat melden 
muss. Ansonsten hat die Ausländerbehörde, gestützt auf Paragraphen wie § 5 
und § 48 des Aufenthaltsgesetzes, sowie weiterer Gesetze (Asylgesetz, 
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch etc.) immer die Möglichkeit, 
Flüchtlinge zur Passbeschaffung bzw. zur Beschaffung von Nachweisen zur 
Klärung der Identität aufzufordern.  

ABER: Während eines laufenden Asylverfahrens darf die Ausländerbehörde 
niemanden dazu auffordern, sich um einen nationalen Pass zu kümmern. 
Würde man sich während eines laufenden Asylverfahrens bei den Botschaften 
oder Konsulaten des jeweiligen Herkunftslandes melden, würde seitens des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge dies dahingehend interpretiert, 
dass die betroffene Person nicht verfolgt wird bzw. es ist nicht glaubhaft ist, 
was als Asylgrund vorgetragen wurde. 
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Passbeschaffung und Reiseausweis für Flüchtlinge 

Wir werden dieses Thema in den nächsten Monaten in Form einer Fortbildung 
bearbeiten. Vorab hier einige Informationen die aber unverbindlich sind. 

Eine Einzelfallberatung ist und bleibt trotz unserer umfangreichen 
Informationen und Erläuterungen unerlässlich.  

Die Behörden fordern die Flüchtlinge auf, sich bei den Botschaften und 
Konsulaten ihrer Herkunftsländern zu melden und dort Pässe, 
Identitätspapiere etc. zu beantragen. 

Wer dieser Aufforderung  nicht nachkommt, muss mit Sanktionen rechnen. 
Vielen fehlen dafür finanzielle Mittel. Es gibt die Möglichkeit, bei den 
Leistungsträgern, wie bei dem zuständigen Jobcenter oder den Sozialämtern, 
einen Antrag auf Übernahme der Kosten zur Passbeschaffung zu stellen. 
Leider entscheiden nur wenige Jobcenter-Mitarbeiter_innen für die Übernahme 
der Passkosten positiv. Oder es wird das Angebot gemacht, ein Darlehen zu 
beantragen.  

Für Großfamilien, besonders aus Afghanistan, Syrien und Irak, stellt die Frage 
der Kostenübernahme das Haupthindernis dar, weshalb sich die Flüchtlinge 
nicht rechtzeitig um die Passbeschaffung bzw. Identitätsklärung kümmern 
können. Bei vielen Flüchtlingen, z.B. aus Pakistan, Afghanistan, Irak, Syrien etc. 
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Duldung und 
BeschäftigungsduldungRunder Tisch

Unser Landkreis ist aufgrund des klassischen Anwerbe-
abkommens, beginnend in den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts, und der Flüchtlingsbewegungen in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu einer international geprägten 
„bunten, kleinen Republik“ geworden. Mit der Einwande-
rung von Flüchtlingen, Migrant*innen -  sowohl aus EU-Län-
dern (besonders aus Bulgarien und Rumänien) als auch 
aus den sogenannten Drittstaaten - in den letzten Jahren 
sowie durch den Nachzug derer Angehörigen stehen wir 
alle (Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Einheimische und so-
lidarische Kreise) hinsichtlich der rechtlichen und sozialen 
Situation dieser neuen Bevölkerungsgruppen mit Migra-
tions- und Fluchthintergrund vor einigen Fragen. 
Deshalb gründeten wir vor vier Jahren einen quartalsmä-
ßig tagenden „Runden Tisch zur Integration und Teil-
habe von/für/mit Migrant*innen und Flüchtlingen im 
Landkreis Diepholz“, der die Möglichkeit zum gegenseiti-
gen Austausch, zur Unterstützung, zum Nachdenken über 
gemeinsame Inhalte und zu gemeinsamen Aktivitäten hier 
in unserem Landkreis bietet. Mittlerweile treff en wir uns 
kontinuierlich seit mehr als vier Jahren, um uns mit ver-
schiedenen Fragen bezüglich der rechtlichen und sozialen 
Situation der Migrant*innen und Flüchtlinge im LK DH aus-
einanderzusetzen, aber auch um uns in der praktischen 
Arbeit zugunsten der Migrant*innen und Flüchtlinge gegen-
seitig zu unterstützen. All unsere Themen, die wir an den 
Treff en des Runden Tisches besprechen, ergeben sich aus 
unserer alltäglichen Arbeit mit Migrant*innen und Flüchtlin-
ge und können von allen Interessierten und Engagierten in 
diesem Bereich für ihre praktische Arbeit genutzt werden.
Darüber hinaus veröff entlichen wir, sofern es uns möglich 
ist, begleitend zu den Themen der jeweiligen Runden Ti-
sche regelmäßig unseren Newsletter. 

In  dieser Ausgabe unseres Newsletter möchten wir uns 
aufgrund vieler Nachfragen mit der Duldung und der Be-
schäftigungsduldung, besonders in der praktischen Arbeit 
in unserem Landkreis, beschäftigen. 
Man muss vor allem wissen, dass nach dem Aufenthalts-
gesetz die Duldung keinen Aufenthaltstitel darstellt. Bei 
der Duldung handelt es sich nur um eine Aussetzung der 
Abschiebung (nach § 60a AufenthG.- www.gesetze-im-in-
ternet.de) Eine Person mit Duldung ist demnach eigentlich 
ausreisepfl ichtig, kann oder darf aber aktuell aus irgend-
einem “Grund” nicht abgeschoben werden. Über 190.000
Menschen leben in Deutschland als sogenannte gedulde-
te Flüchtlinge (Mai 2020), Tendenz steigend. In unserem 
Landkreis liegt die Zahl der geduldeten Flüchtlinge (nach 
eigener Recherche – genauere Zahlen dazu fehlen mir) bei 
mindestens 500 Menschen. 
Man kann unterschiedliche Arten der Duldung - je nach 
Zweck - in unserem Landkreis von der örtlichen Ausländer-
behörde erteilt bekommen. Man kann z.B. eine Duldung 
erteilt bekommen, wenn man reiseunfähig ist, wenn man 
keinen nationalen Pass oder keine Passersatzpapiere be-
sitzt, um Deutschland zu verlassen etc. Wir haben aber 
auch mehrere junge Erwachsene, die zu Ausbildungszwe-
cken eine Duldung erteilt bekommen haben. Kurz gesagt: 
Die Gründe sind vielfältig, um eine Duldung erteilt zu be-
kommen. 
Nach den letzten Änderungen im Aufenthalts- und Asylge-
setz gibt es aber jetzt einen besonderen Duldungsgrund, 
nämlich die Beschäftigungsduldung, worauf wir uns als 
Integrations- Migrations- und Flüchtlingsberater*innen in 
unserem Landkreis sehr freuen. Denn es gibt bei uns im 
Landkreis Diepholz genug Flüchtlinge, die in ihrem Asyl-
verfahren nichts Positives erreichen konnten, die nicht ab-
geschoben werden konnten oder durften aber dafür in un-
serer Diepholzer Gesellschaft sowohl sprachlich als auch 
berufl ich sehr gut integriert sind. 
All diese Geduldeten können jetzt, ob sie aus Albanien, 
Georgien, Pakistan oder Afghanistan etc. stammen, einen 
Antrag auf Beschäftigungsduldung stellen und diese erteilt 
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bekommen. Endlich mal in Ruhe und Frieden: Lebenspla-
nung in Bezug auf ihre Zukunft.
Die Beschäftigungsduldung nach § 60d AufenthG
(www.gesetze-im-internet.de)  ist seit dem 1. Januar 2020 
in Kraft und am 31.12. 2023 tritt diese wieder außer Kraft.
Die Voraussetzungen sind (dabei beschränke ich mich auf 
unsere Erfahrungen, die wir in unserem Landkreis Diep-
holz haben):
- man muss bis spätestens zum 01. August 2018 einge-
reist sein;
- man muss eine geklärte Identität haben (vor allem in 
Form eines nationalen Passes oder einer Geburtsurkun-
de; für Flüchtlinge, die im Landkreis Diepholz leben und 
nationale Pässe für die Erteilung einer Beschäftigungsdul-
dung brauchen, stehen wir gerne zur Verfügung. Denn wir 
haben vielen Flüchtlingen - Gott sei Dank - dabei helfen 
können, aus den Konsulaten für die Länder Afghanistan, 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Eritrea, Elfenbein-
küste, Irak, Kosovo, Montenegro, Libanon, Nigeria, Nord-
mazedonien, Pakistan, Serbien, Syrien, Türkei …, etc. 
nationale Pässe zu beschaff en;
- man muss nach dem Gesetz mindestens seit 12 Mona-
ten im Besitz einer Duldung sein; 
- man muss seit mindestens 18 Monaten mit mindestens 
35 Stunden pro Woche beschäftigt sein (bei Alleinerzie-
henden sind mindestens 20 Stunden pro Woche vorgese-
hen); 
- man muss seinen Lebensunterhalt aktuell und vor allem 
während der letzten 12 Monate gesichert haben;
- man muss über hinreichende Deutschkenntnisse ver-
fügen (A2 - Niveau), auch mündliche Nachweise der 
Deutschkenntnisse möglich; 
- bei den Kindern muss der Schulbesuch nachwiesen wer-
den es dürfen keine strafrechtlichen Verurteilungen vorlie-
gen;
- man darf keine Verurteilung wegen einer Straftat haben; 
dabei bleiben Straftaten unberücksichtigt, die man nach 
dem Aufenthaltsgesetz oder Asylgesetz nur als Ausländer 
begehen kann;
- man darf keine Bezüge zu extremistischen oder terroris-
tischen Organisationen haben;


